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Kleine Anfrage 1607 
des Abgeordneten Christoph Schulze 
BVB / FREIE WÄHLER Gruppe 
 
 
an die Landesregierung 
 
 
Hintergründe, Ziele und Inhalte der elektronischen und gedruckten 
Dokumentation des breiten öffentlichen Dialogs zum Leitbildentwurf für die 
Verwaltungsstrukturreform 2019 des Landes Brandenburg – Teil B Dokumente 
Block 4: Zuschriften 
 
Die „Dokumentation des breiten öffentlichen Dialogs zum Leitbildentwurf für die 
Verwaltungsstrukturreform 2019 des Landes Brandenburg – Teil B Dokumente Block 
4: Zuschriften“ wurde den Abgeordneten des Landtages Brandenburg am 7.4.2106 in 
Papierform übergeben. In der gedruckten Dokumentation sind nicht alle Zuschriften, 
die auf den ersten 5 Seiten aufgelistet sind enthalten. Mehrere Zuschriften und 
Schriftwechsel sind dagegen in beliebiger Reihenfolge doppelt in der Druckversion 
enthalten, wie zum Beispiel das Schreiben vom 03.06.2015 vom Städte und 
Gemeindebund. 
Am 8.4.2016 wurde in elektronischer Form eine „Dokumentation des breiten 
öffentlichen Dialogs zum Leitbildentwurf für die Verwaltungsstrukturreform 2019 des 
Landes Brandenburg – Teil B Dokumente Block 4: Zuschriften“ von der 
Landtagsverwaltung verteilt. Das Inhaltsverzeichnis des elektronischen Dokuments 
gleicht dem Inhaltsverzeichnis der Druckversion, enthält jedoch andere Zuschriften 
als die Druckversion, welche an die Abgeordneten verteilt am 7.4.2016 wurde, wie 
zum Beispiel das Schreiben vom 03.06.2015 eines Bürgers, welche nicht in der 
Druckversion enthalten ist. 
Das Ministerium des Inneren und für Kommunales führt zur seiner Dokumentation 
des breiten öffentlichen Dialogs zum Leitbildentwurf für die 
Verwaltungsstrukturreform 2019 des Landes Brandenburg auf Seite 18 aus, dass ein 
Kriterien für die Aufnahme in seine Dokumentation ist, dass eine Zuschrift „b) Bezug 
zum Inhalt des Leitbildentwurfes oder auf den Inhalt der durchgeführten 
Kommunikationselemente (Leitbildkonferenzen, Reformkongress, 
Regionalkonferenzen) aufweist“. 
 
Aus diesem Grunde frage ich die Landesregierung: 
 

1. Warum sind in der gedruckten „Dokumentation des breiten öffentlichen 
Dialogs zum Leitbildentwurf für die Verwaltungsstrukturreform 2019 des 
Landes Brandenburg – Teil B Dokumente Block 4: Zuschriften“ NICHT alle 
Dokumente aus dem Inhaltsverzeichnis enthalten? 



2. Warum sind in der gedruckten „Dokumentation des breiten öffentlichen 
Dialogs zum Leitbildentwurf für die Verwaltungsstrukturreform 2019 des 
Landes Brandenburg – Teil B Dokumente Block 4: Zuschriften“ Doppelungen 
enthalten? 
 

3. Warum weicht die elektronische „Dokumentation des breiten öffentlichen 
Dialogs zum Leitbildentwurf für die Verwaltungsstrukturreform 2019 des 
Landes Brandenburg – Teil B Dokumente Block 4: Zuschriften“ von der 
gedruckten Version ab? 
 

4. Welche Zuschriften von den insgesamt eingegangen Zuschriften sind in der 
„Dokumentation des breiten öffentlichen Dialogs zum Leitbildentwurf für die 
Verwaltungsstrukturreform 2019 des Landes Brandenburg – Teil B 
Dokumente Block 4: Zuschriften“ NICHT enthalten? (Vollständige Liste aller 
Zuschriften mit Datum, Absender und Betreff, die nicht veröffentlicht wurden). 
 

5. Wie und von wem wurde festgestellt, dass Zuschriften keinen „Bezug zum 
Inhalt des Leitbildentwurfes oder auf den Inhalt der durchgeführten 
Kommunikationselemente (Leitbildkonferenzen, Reformkongress, 
Regionalkonferenzen)“ aufweisen, wenn sie Bezug zum Inhalt des 
Leitbildentwurfes oder den durchgeführten Kommunikationselementen 
nehmen?  
 

6. Wo können nicht veröffentlichte Zuschriften eingesehen werden, bzw. wo sind 
diese archiviert? 

 
 
 
 
 


